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Städtepartnerschaft „Scheibenberg-Gundelfingen“ e.V.

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Scheibenberg mit Oberscheibe,  
werte Gäste,

was ist eine Städtepartnerschaft? Laut Quelle Wikipedia: „Ge-
meindepartnerschaft – Städtepartnerschaft oder Jumelage – ist eine 
Partnerschaft zwischen zwei Städten, Gemeinden oder Regionen 
(Partnerstädte usw.) mit dem Ziel, sich kulturell und wirtschaftlich 
auszutauschen.“

Geschichtlich gesehen, gab es erstmals 1921 eine Städtepartner-
schaft, die erst 1986 offiziell erfolgte. Die erste Partnerschaft mit 
Beteiligung einer deutschen Stadt erfolgte 1925. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg wurden ab 1947 verstärkt Städtepartnerschaften ge-
gründet, um Völkerverständigung von unten zu leben. Historisch 
betrachtet wurde zwar bereits 836 die älteste europäische Städte-
freundschaft zwischen Paderborn und Le Mans urkundlich erwähnt, 
aber diese Freundschaft wurde erst 1967 zu einer offiziellen Städ-
tepartnerschaft. In den 1980er Jahren wurden partnerschaftliche 
Beziehungen zwischen bundesdeutschen und DDR-Gemeinden 
erlaubt. Der Austausch war zunächst auf offizielle Begegnungen 
beschränkt ohne Beteiligung der Bürger. Mit dem Mauerfall 1989 
erhielt die Partnerschaft neue Impulse. Nach der Wiedervereini-
gung Deutschlands 1990 wurden Städtepartnerschaften zwischen 
Ost- und Westkommunen beziehungsweise Ost- und Westkreisen 
geschlossen, die in erster Linie zur Unterstützung der ostdeutschen 
Kommunen beziehungsweise Kreise bei den Veränderungen in Po-
litik und Wirtschaft dienten. Heute pflegen mehrere tausend Städte 
und Gemeinden in Deutschland partnerschaftliche Beziehungen mit 
Städten in den „Alten“ Bundesländern oder im Ausland. Dabei wur-
den inzwischen vermehrt auch außereuropäische Städte einbezogen.

Sinn und Zweck von Städtepartnerschaften ist das freiwillige 
Zusammenfinden von Menschen über Grenzen hinweg. In der 
Vergangenheit haben sich daher Städte nach entsprechenden 
Partnerstädten umgesehen. Dabei spielen die Größe der Stadt, 
die Struktur der Stadt sowie beispielsweise auch das Vereinsle-
ben eine besondere Rolle. Es gibt Städte mit vielen Partnerschaf-
ten und tatsächlich auch Städte ohne offiziellen Partnerschaften.  
(Quelle: H. Böll Stiftung-KommunalWiki)

Kindergarten „Bergwichtel“

Wir haben das winterliche Wetter genutzt 
und alle Aktivitäten unter das Motto „Win-
ter und Schnee“ gestellt.                    Seite 8 

 

Christian-Lehmann-Oberschule

Am 30. Januar fand an unserer Schule ein 
„Tag der offenen Tür“ statt. 
                                        Seite 9 

Liebe Scheibenberger und liebe Oberscheibener,

wir können Ähnlichkeiten aus der Geschichte erkennen, die 
unsere Städtepartnerschaft begründeten. Am Anfang waren es 
persönliche und freundschaftliche Beziehungen, die geknüpft 
wurden. 1990 sind viele Menschen als erstes zurück zu ihren „fa-
miliären Wurzeln“ bzw. ihrer ehemaligen Heimat gekommen, 
welche durch den Mauerbau getrennt waren. So manche bewegte 
persönliche Geschichten über Familien und Freundschaften gibt 
es zu berichten. Viele haben sich dann sehr engagiert, persön-
lich, kommunal und freundschaftlich. Auch unsere Partnerschaft 
mit Gundelfingen besteht schon länger, anlässlich der „475-Jahr-
feier“ 1997 wurde sie offiziell von beiden Städten urkundlich 
unterzeichnet. Wir können an dieser Stelle die kommunale Part-
nerschaft und viele persönliche Freundschaften, die dadurch 
entstanden sind, nur mit positiven Erlebnissen beschreiben.
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Am 25.11.2015 haben sich Bürgerinnen und Bürger von Schei-
benberg und Oberscheibe entschieden, einen Verein „Städte-
partnerschaft Scheibenberg – Gundelfingen e.V.“ zu gründen, 
welcher derzeit 29 Mitglieder zählt. In Gundelfingen wurde die-
ses Bestreben, ebenfalls einen Verein zu gründen, im Jahr 2016 
vollzogen. Seither berichten wir über unsere Vereinstätigkeiten 
im Amtsblatt und über offizielle Besuche und Veranstaltungen, 
zu denen alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind und sich 
gern beteiligen können. Die Beteiligung am alljährlichen Weih-
nachtsmarkt in Gundelfingen ist seit vielen Jahren ein fester Be-
standteil der Partnerschaft. Unser Interesse an der Partnerschaft 
soll jedoch über alle Generationen und kulturellen Möglichkei-
ten unserer Regionen bekundet werden. Nachdem wir im vori-
gen Jahr unsere Stadt und die Erzgebirgsregion in Gundelfingen 
vorstellten, wollen wir jetzt Ihr Interesse, liebe Bürgerinnen und 
Bürger, für unsere baden-württembergische Partnergemeinde 
wecken. Die Gemeinde Gundelfingen, die erstmals im Jahre 
1008 urkundlich erwähnt wurde, liegt am Fuße des Schwarzwal-
des in der Nähe der Breisgaumetropole Freiburg, dem Elsaß und 
der Schweiz.

Es ist uns eine Herzensangelegenheit, diese Partnerschaft auch 
für die Zukunft zu erhalten, wenn die, wie in der Geschichte am 
Anfang erwähnte Generation, die noch den zweiten Weltkrieg 
erlebt hat und die Nachkriegsgeneration nicht mehr aktiv sein 
können.

Lassen Sie sich herzlichst einladen durch die Vereine der Städte-
partnerschaften „Scheibenberg - Gundelfingen“ e.V. und „Gun-
delfingen-Scheibenberg“ e.V. 

am 16. März 2019, um 19.00 Uhr in den Ratssaal des Rathauses 
Scheibenberg

und hören Sie von den Mitgliedern des Vereines aus Gundelfin-
gen, wie schön und lebenswert Ihre Region ist.

Im Namen des Vorstandes

Heike Flath
Schriftführerin

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Polizeiverordnung für Kinderspielplätze im 
Stadtgebiet Scheibenberg 

Auf Grundlage von § 9 Abs. 1 des Polizeigesetzes des Freistaates 
Sachsen (SächsPolG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13. August 1999 (SächsGVBI. S. 466), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2013 (SächsGVBI. S. 
890), hat die Stadt Scheibenberg in seiner Sitzung am 11. Januar 
2019 folgende Verordnung beschlossen:

§1
Geltungsbereich 

Diese Polizeiverordnung gilt für das Gelände des öffentlichen 
Kinderspielplatzes im Stadtpark Scheibenberg an der Bergstraße. 

§2
Öffnungszeiten und Benutzung

(1) Die Benutzung der Kinderspielplätze ist der Allgemeinheit 
zu folgenden Zeiten gestattet: Ganzjährig, von 8.00 bis 20.00 Uhr 

(2) Die Benutzung der Spielgeräte ist nur Kindern bis zur Voll-
endung des 15. Lebensjahres gestattet.

(3) Ausnahmen bzw. Abweichungen hiervon bedürfen der vor-
herigen Genehmigung durch die Ortspolizeibehörde.

§3
Polizeiliche Verbote

(1) Auf dem Gelände des unter§ 1 genannten Kinderspieplatzes 
ist verboten:

1. der Genuss von Tabakwaren,
2. das Mitbringen und der Konsum von berauschenden Mitteln 
  oder Substanzen,
3. das Mitbringen und Führen von Tieren.

(2) Die Regelungen der Polizeiverordnung zur Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Scheibenberg 
als Ortspolizeibehörde, zugleich erfüllende Gemeinde für die mit 
der Stadt Schlettau bestehende Verwaltungsgemeinschaft, in der 
jeweils gültigen Fassung bleiben hiervon unberührt.

§4
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von§ 17 Abs. 1 SächsPolG handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. sich entgegen den in § 2 Abs. 1 festgesetzten Zeiten, ohne 
  Genehmigung der Ortspolizeibehörde, im Gelände der  
 Kinderspielplätze aufhält,
2. entgegen § 2 Abs. 2 Spielgeräte ab Vollendung des 15. Le- 
 bensjahres und ohne Genehmigung der Ortspolizeibehörde 
  benutzt,
3. entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 1 Tabakwaren mitbringt, konsumiert 
  und genießt,
4. entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 2 berauschende Mittel oder Substanzen 
  mitbringt und konsumiert,
5. entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 3 Tiere mitbringt oder führt.

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 können entsprechend 
 § 17 Abs. 2 SächsPolG in Verbindung mit § 17 Abs. 1 und 2 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) mit einer Geld-
buße von min. 5,00 EUR und höchstens 1.000,00 EUR geahndet 
werden.

§5
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 

Scheibenberg, den 12. Januar 2019

Staib
Bürgermeister
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Das Ergebnis der Abwägung ist mitzuteilen. Die Planunterlagen 
sind der Abwägungsentscheidung folgend fortzuschreiben. Die aus 
dem Abwägungsbeschluss resultierenden redaktionellen Änderun-
gen und Ergänzungen sind in die Begründung einzustellen.

10 Ja  0 Nein

Beschluss Nr. 11.10/2018:

Der Stadtrat der Stadt Scheibenberg beschließt den entsprechend 
der Abwägung geänderten Bebauungsplan Nr. 9 gemäß § 13b 
BauGB „Am Pfarrlehn“, Stadt Scheibenberg in der Fassung Juli 
2018, ergänzt November 2018 als Satzung. Die Begründung und die 
Planzeichnung in der Fassung Juli 2018, ergänzt November 2018, 
werden gebilligt. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Satzung 
auszufertigen, durch ortsübliche Bekanntmachung in Kraft zu set-
zen und beim Landratsamt Erzgebirgskreis anzuzeigen.

10 Ja  0 Nein

Beschluss Nr. 11.11/2018:

Der Stadtrat der Stadt Scheibenberg genehmigt den Nachtrag Nr. 
1 für das Los 19 – Stuckarbeiten zur Sanierung Gebäude Markt 4 
in Scheibenberg in Höhe von 2.380,00 EUR brutto. Die Auftrags-
summe erhöht sich um 2.380,00 EUR auf 42.998,15 EUR.

10 Ja  0 Nein

Beschluss Nr. 11.12.:

Der Stadtrat der Stadt Scheibenberg genehmigt den Nachtrag Nr. 
1 für das Los 6 – Tischlerarbeiten, Fenster zur Sanierung Gebäu-
de Markt 4 in Scheibenberg in Höhe von 986,01 EUR brutto. Die 
Auftragssumme erhöht sich aufgrund von Minderleistungen nicht.

10 Ja  0 Nein

Beschlussvorlage Nr. 11.14.:

Der Stadtrat der Stadt Scheibenberg beschließt die in der Anlage 
befindliche Aufhebungssatzung zur Satzung über die Hausnumme-
rierung, in der Fassung des Entwurfes vom 07. November 2018.

10 Ja  0 Nein

Beschluss Nr. 11.16.1/2018:

Der Stadtrat der Stadt Scheibenberg beschließt, dem EC-Ju-
gendkreis e.V. Scheibenberg (Verantwortlich Markus Josiger) 
am 26. Januar 2019 in der Zeit von 13.00 - 19.00 Uhr unentgelt-
lich die Turnhalle zur Veranstaltung eines Tischtennisturniers 
zur Verfügung zu stellen.

10 Ja  0 Nein

Beschluss Nr. 11.16.2/2018:
 
Der Stadtrat der Stadt Scheibenberg beschließt, dem Vorhaben 
„Anschaffung Notebooks Grundschule Scheibenberg“ Priorität 
einzuräumen und die notwendigen Haushaltsmittel von insge-
samt ca. 9.200,00 EUR in den Haushalt 2019 aufzunehmen. Die 
Verwaltung wird beauftragt, Fördermöglichkeiten zu prüfen und 
abzurufen sowie entsprechende Vergleichsangebote einzuholen. 

8 Ja  2 Nein

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) gelten Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften zustande gekommen 
sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Satzungen, die Ge- 
 nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
  worden sind,
3.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGe- 
 mO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat,
4.  vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten  
 Frist
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet  
 hat oder
 b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften  
 gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachver- 
 haltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
  gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 und 4 geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 

Beschlüsse

Bekanntgabe der Beschlüsse der 9. Sitzung des Stadtrates Schei-
benberg 2018

Die neunte Sitzung des Stadtrates Scheibenberg 2018 fand am 
Montag, dem 19. November 2018, im Ratssaal des Rathauses 
Scheibenberg statt. Zur Sitzung waren 9 Stadträte anwesend. Der 
Stadtrat war mit 9+1 Stimmen beschlussfähig. Die wichtigsten Be-
schlüsse sind nachfolgend aufgeführt (Abdruck teilweise gekürzt):

Beschluss Nr. 11.7/2018:

Der Stadtrat der Stadt Scheibenberg stimmt dem Finanzie-
rungsmodell zur Finanzierung des Regionalmanagements für 
das LEADER-Gebiet Annaberger Land im Zeitraum 1. Janu-
ar 2021 bis 30. Juni 2023 zu. Die Kosten betragen 19.533,08 EUR. 
Es wird von einem Eigenanteil von 976,65 EUR ausgegangen.

10 Ja  0 Nein

Beschluss Nr. 11.8/2018:
 
Der Stadtrat der Stadt Scheibenberg beschließt, der aus dem 
Programm VwV Investkraft („Brücken in die Zukunft“) erlas-
sene Zuwendungsbescheid mit der Antragsnummer 100300644 
wird zurückgegeben zugunsten der Stadt Schlettau, Sanierung 
Dach Turnhalle Beutengraben.
 
10 Ja  0 Nein

Beschluss Nr. 11.9/2018:

Die bis einschließlich 15.10.2018 eingegangen Stellungnahmen 
mit Anregungen zum Bebauungsplan Nr. 9 gemäß §13b BauGB 
„Am Pfarrlehn“ der Stadt Scheibenberg wurden im Stadtrat 
einzeln, gemäß der Abwägungstabelle in der Beschlussvorlage 
abgewogen. 
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Sitzungstermine

Bau- und Verwaltungsaus-                             Mittwoch, 6. März 2019 
schusssitzung 
18.00 Uhr im Ratssaal, Rathaus Scheibenberg

Ortschaftsrat Oberscheibe             Mittwoch, 13. März 2019 
19.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Oberscheibe

Stadtratssitzung                              Montag, 18. März 2019 
18.00 Uhr im Ratssaal, Rathaus Scheibenberg

Alle Interessenten sind herzlich eingeladen.

STADTNACHRICHTEN

 

Veranstaltungen Bergstadt
Scheibenberg im März 2019
  

02.03. Großer Faschingsball mit der Gruppe Saitensprung
18:00 Uhr Turnhalle Scheibenberg
 Scheibenberger Faschingsverein e. V. 
 
03.03. Gottesdienst
09:00 Uhr Sankt Johanniskirche Scheibenberg
 Ev.-Lutherische Kirche Sankt Johannis 
 
03.03. Rentner- und Behindertenfasching
14:00 Uhr Turnhalle Scheibenberg
 Scheibenberger Faschingsverein e. V. 

04.03. Kinderfasching
14:00 Uhr Turnhalle Scheibenberg
 Scheibenberger Faschingsverein e. V.  

07.03. – LEGOtage
09.03.  Pförtelgasse 5
15:30 Uhr Landeskirchliche Gemeinschaft

10.03. Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
10:00 Uhr Sankt Johanniskirche Scheibenberg
 Ev.-Lutherische Kirche Sankt Johannis

10.03.  LEGOtage mit Eltern
15:00 Uhr Pförtelgasse 5
 Landeskirchliche Gemeinschaft

12.03. Aktivgruppe Regenbogen
14:00 Uhr Rudolf-Breitscheid-Straße 41
 Scheibenberger Netz e. V.

17.03. Gottesdienst
08:45 Uhr Landeskirchliche Gemeinschaft, Pförtelgasse
 Evangelisch-methodistische Kirche

17.03. Familiengottesdienst
10:00 Uhr Sankt Johanniskirche Scheibenberg
 Ev.-Lutherische Kirche Sankt Johannis

20.03. Seniorenkreis
14:00 Uhr Landeskirchliche Gemeinschaft, Pförtelgasse
 Evangelisch-methodistische Kirche

22.03. Jahreshauptversammlung
18:00 Uhr Rathaus Scheibenberg, Ratssaal
 Erzgebirgszweigverein Scheibenberg e. V. 

24.03. Gottesdienst
09:00 Uhr Sankt Johanniskirche Scheibenberg
 Ev.-Lutherische Kirche Sankt Johannis 

25.03. Bibelgespräch bei Christa Hinkel
18:00 Uhr Bahnhofstraße 9
 Evangelisch-methodistische Kirche

26.03. Aktivgruppe Regenbogen
14:00 Uhr Rudolf-Breitscheid-Straße 41
 Scheibenberger Netz e. V.

26.03. Musikkaffee (Singkreis)
15:00 Uhr Rudolf-Breitscheid-Straße 41
 Scheibenberger Netz e. V.

28.03. (Un)ruheständler
14:00 Uhr Rudolf-Breitscheid-Straße 41
 Scheibenberger Netz e. V.

31.03. Gottesdienst mit Vorstellung der Konfirmanden
10:00 Uhr Sankt Johanniskirche Scheibenberg
 Ev.-Lutherische Kirche Sankt Johannis
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Jubiläen
– März & April –

Geburtstage

02. März Herr Helmuth Klose, Laurentiusstraße 9 80
05. März Herr Reinhard Flath, Silberstraße 18 85
05. März Frau Gertrud Langmasius, Parksiedlung 7 99
10. März Frau Brigitte Ullrich, Am Regenbogen 13 A 75
18. März Herr Jürgen Lang, Schulstraße 4 70
19. März Frau Renate Görner, Elterleiner Straße 2 A 75
20. März Herr Walter Groß, Waldrandsiedlung 4 70
20. März Herr Volker Ullmann, Eigenheimstraße 59 70

15. April Frau Christa Flath, August-Bebel-Straße 38 70
21. April Herr Dr. Frohmut Klemm, Am Wind 3 75
23. April Frau Ursula Seidel, Silberstraße 59 90

Die Stadtverwaltung gratuliert allen Jubilaren auf das Herzlichste.

Wir haben eine Lösung gefunden, Ihre Jubiläen wieder im Amts-
blatt veröffentlichen zu können. Dafür benötigen wir Ihre Mitwir-
kung. Bitte senden Sie uns das Ihnen zugesandte Formular für die 
Zustimmung unbedingt zurück. Wir sind der Meinung, dass der 
Besuch des Bürgermeisters und der Kindergartenkinder in einer 
lebens- und liebenswerten Kleinstadt wie Scheibenberg zu einem 
guten Miteinander gehören. Wir gratulieren allen Jubilaren auf das 
Herzlichste.

Zu Ihrem Geburtstag (70., 75., 80., 85., 90., 95., 100. Geburtstag) so-
wie Ihrem Ehejubiläum (ab dem 50.) gratuliert Ihnen, Ihr Einver-
ständnis vorausgesetzt, der Bürgermeister oder ein Stellvertreter 
im Rahmen eines kurzen Besuches persönlich. Unsere Kindergar-
tenkinder besuchen nach Möglichkeit ebenfalls alle Geburtstags-
kinder und Jubilare.

Sprechzeiten Rathaus Scheibenberg

Montag 9.00 Uhr – 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 Uhr – 12.00 Uhr 14.00 Uhr – 18.00 Uhr
Mittwoch                   geschlossen
Donnerstag   9.00 Uhr – 12.00 Uhr  14.00 Uhr – 18.00 Uhr 
Freitag  9.00 Uhr – 12.00 Uhr

Sprechzeiten Einwohnermeldeamt

Montag 13.00 Uhr – 17.00 Uhr  Scheibenberg
Dienstag 8.00 Uhr – 12.00 Uhr Crottendorf
 13.00 Uhr – 18.00 Uhr Crottendorf
Mittwoch                   geschlossen
Donnerstag   8.00 Uhr – 12.00 Uhr  Crottendorf
 13.00 Uhr – 17.00 Uhr   Schlettau
Freitag                       geschlossen

Feuerwehrdienste

Scheibenberg:

Montag, 11. März 2019, 19.00 Uhr, Gerätehaus
 Knoten & Leinenverbindungen (M. Gladewitz)

Samstag, 23. März 2019, 19.00 Uhr, Gerätehaus
 Jahreshauptversammlung (Wehrleitung)

Montag, 25. März 2019, 19.00 Uhr, Gerätehaus
 Dienstsport (Wehrleitung)

Oberscheibe:

Freitag, 15. März 2019, 19.30 Uhr, Dorfschule
 Handhabung Sprechfunk (H. Hunger, S. Hunger)
 Straßenkunde (J. Hunger)

Freitag, 22. März 2019, 19.30 Uhr, Dorfschule 
 Gefahren an elektrischen Anlagen 
 (U. Groschopp)

Jugendfeuerwehr:

Montag, 04. März 2019, 16.30 Uhr, Gerätehaus   
  Vorbereitung Regionalausscheid

Montag, 18. März 2019, 16.30 Uhr, Gerätehaus   
  Vorbereitung Regionalausscheid

www.scheibenberg.de
Unsere Bergstadt Scheibenberg im Internet.

Webcams · Neuigkeiten · Amtsblatt · Informationen

 
 Sprechstunde des Friedensrichters

 
 
 Der Friedensrichter Herr Gunter Groschupf hält an 
 jedem 2. Montag im Monat seine Sprechstunde ab. 

 Die nächste Sprechstunde findet am 11. März 2019, 
 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Rathaus Scheibenberg, 
 1. Obergeschoss, Zimmer gegenüber dem Aufzug, statt. 

 Gerne können Sie zur genannten Zeit Herrn Groschupf 
 unter 037349 / 66318 telefonisch kontaktieren. 

 Außerhalb der Sprechstunde ist Herr Groschupf ab 19.30 Uhr 
 unter der Telefonnummer 037349 / 7087 zu erreichen. 

Spendenkonto 
„Für unner Scheimbarg“

  Erzgebirgssparkasse 

 IBAN:  DE37 8705 4000 3582 0001 75
 BIC: WELADED1STB

 Kontostand per 15. Februar 2019:              1.043,40 Euro    
 

  Wir möchten uns ganz herzlich für Ihre Spende bedanken!
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Sirenenprobeläufe

Die Sirenenprobe wird immer am 1. Samstag des Monats, 11.00 Uhr 
durchgeführt. Ist der Samstag ein Feiertag, dann findet der Probe-
lauf am 2. Samstag des Monats statt. Das Probesignal ist ein Dau-
erton von 12 Sekunden.

Termin: Samstag, der 2. März 2019

BEREITSCHAFTSDIENSTE

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Der ärztliche Bereitschaftsdienst (Bereitschaftsdienstzeiten: s.u.) 
ist unter der einheitlichen Rufnummer 116117 zu erreichen.

Liebe Patienten der Zahnarztpraxis Lorenz,

am 29. März 2019 schließe ich nach 40-jähriger Tätigkeit in 
Scheibenberg meine Praxis. Leider hat sich bis jetzt kein 
Nachfolger gefunden. Ich bedanke mich bei meinen Patien-
ten für das jahrzehntelange entgegengebrachte Vertrauen, es 
tut mir sehr weh, meine Praxis schließen zu müssen. Für die 
Zukunft wünsche ich Ihnen allen alles erdenklich Gute, vor 
allem Gesundheit. 

Christine Lorenz

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
 

02.03. + 03.03. Dr. Awißus B.-Uthmann-Ring 156,
 Tel. 03733/57583 Annaberg-Buchholz

09.03. + 10.03. DS Wolf  Forstweg 2
  Tel. 037297/7215  Gelenau

16.03. + 17.03. ZÄ Hebestreit Feldstraße 12,
 Tel. 037341/2245 Ehrenfriedersdorf

23.03. + 24.03. Siegert und Hanne Plattenthaler Weg 3,
 Tel. 03733/53458 Mildenau

30.03. + 31.03. Dr. Steinberger An der Arztpraxis 56D
 Tel. 037344/8262 Crottendorf

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst

25.02. – 03.03. TA Zieboll Ehrenfriedersdorf
 Tel. 037341/574380

04.03. – 10.03. TA Armbrecht Schlettau
 Tel. 0162/3280467 
 Tel. 0162/3794419

Bereitschaftsdienstzeiten:

Mo/Di/Do  19.00 bis 7.00 Uhr des Folgetages
Mi  14.00 bis 7.00 Uhr des Folgetages
Wochenende  Fr 14.00 Uhr bis Mo 7.00 Uhr
Feiertage  7.00 bis 7.00 Uhr des Folgetages

11.03. – 17.03. Dr. Dathe-Schulz Gelenau 
 Tel. 0174/3160020

25.03. – 31.03. TA Geisler Annaberg-Buchholz
 Tel. 0160/96246798

Der Bereitschaftsdienst beginnt wochentags jeweils 18.00 Uhr 
und endet am darauffolgenden Tag 6.00 Uhr. Die Wochenend- 
bereitschaft beginnt Freitag 18.00 Uhr und endet Montag 6.00 Uhr.  
Es wird gebeten, den tierärztlichen Bereitschaftsdienst nur in 
dringenden Fällen in Anspruch zu nehmen und sich vor dem Be-
such des Notdienstes telefonisch anzukündigen.

Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst erfolgt in den Praxen 
der genannten niedergelassenen Zahnärzte samstags in der 
Zeit von 8.00 bis 11.00 Uhr, sonntags in der Zeit von 10.00 
bis 11.00 Uhr. Änderungen entnehmen Sie bitte der Presse! 
(Freie Presse samstags, Annaberger Lokalseite Verschiedenes) 
Oder unter: www.zahnärzte-in-sachsen.de | Probleme mit 
den „Dritten“? Reparaturdienst im ADL-Auftragsannahme 
erfolgt durch den Zahnärzte-Notdienst, Zeppelinstraße 10, 
09456 Annaberg-Buchholz.

Rat und Hilfe aus christlicher Verantwortung für 
Alkoholkranke und Suchtgefährdete sowie deren 
Angehörige und Freunde

Blaues Kreuz in DEUTSCHLAND e.V.
Fachverband des Diakonischen Werkes

Scheibenberg

Jeden 1. und 3. Freitag im Monat, im Haus der 
Landeskirchlichen Gemeinschaft, Pförtelgasse 5, 
Beginn: 19.30 Uhr

1. und 15. März 2019  

Suchtberatungsstelle

Jeden Mittwoch 15.00 – 18.00 Uhr
Barbara-Uthmann-Ring 157/158
09456 Annaberg-Buchholz · Tel. 03733/556702

Zusätzliche Kontaktaufnahme: 

Sozial./Suchttherapeut Frank Gerlach, Hauptstraße 26
09439 Amtsberg OT Weißbach, Tel. 03725/22901 bzw.
Blaukreuzgruppenleiterin Petra Hunger
Tel. 037349/8219
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So freue ich mich auch über die Gestaltungsmöglichkeiten in un-
serem Ortsteil zum ländlichen Wohnen. Drei Beispiele habe ich 
mir ausgesucht. Das Haus an der Hauptstraße 24b wurde als erster 
„Neubau“ in Oberscheibe der Nachkriegszeit 1954 gebaut. Es wur-
de voriges Jahr komplett im Inneren vom Enkel der Besitzerfamilie 
saniert und bezogen. Das Haus der Eigenheimstraße 58 wurde im 
Jahr 2018 neu erbaut und das Haus der Dorfstraße 3, welches vor 
1779 gebaut wurde, hat ein völlig neues, praktisches und gut ins Orts-
bild passendes Aussehen bekommen. Alle drei Familien konnten 
das Weihnachtsfest 2018 bereits im „neuen Zuhause“ feiern. 

Anfang des Jahres gibt es die bekannten Jahreshauptversamm-
lungen der FFW und der Jagdgenossenschaft Oberscheibe. Beide 
fanden im „Braustübel“ der Brauerei Fiedler statt und waren gut 
besucht. In Vertretung des Ortschaftsrates konnte ich mich von dem 
engagierten Ehrenamt überzeugen, und die Jagdpächter und Wald-
besitzer müssen sich mit dem vergangenen trockenen Sommer und 
der schweren Last des Schnees großen Herausforderungen stellen. 
Dennoch hegen und pflegen sie mit viel „Herzblut“ den Wald und 
das Wild. Die Naturverbundenheit und vom Aussterben bedrohte 
Tierarten sind vielen ein Herzensanliegen. Die Jagdpächter brach-
ten verschiedene Anliegen sehr eindringlich vor: Dass die Hunde-
besitzer ihre Hunde im Wald anleinen möchten, zum einen, dass 
das Rehwild nicht hochgeschreckt wird und den Nachwuchs ziehen 
kann, zum anderen haben die Wölfe den Weg bis ins Erzgebirge 
gefunden und scheuen zwar den Menschen, aber nicht angeleinte 
Hunde haben bei Wolfsrudeln keine Chance.

Wir hatten einen schneereichen Winter und möchten uns an dieser 
Stelle auch bei dem Bauhofteam für die Beräumung der Straßen 
bedanken. Auch bei den beherzten Bürgern, die mitgeholfen haben 
und Hand angelegt ein Stück „übern Tellerrand“ bzw. des Grund-
stücks hinaus und den Fußweg oder die Straßenseite beräumt ha-
ben, wenn Sie die Schneefräse oder die Schneeschippe gerade „in 
Betrieb“ hatten. Vielen herzlichen Dank dafür!

Nun wünsche ich allen einen bunten Frühlingsanfang und vergessen 
Sie nicht, am 31. März die Zeitumstellung in den Sommer. 

Es grüßt Sie alle, auch im Namen des Ortschaftsrates, 
ganz herzlich

Heike Flath
Stellvertretende Ortsvorsteherin

OBERSCHEIBE

Liebe Seniorinnen und liebe Senioren,   

herzliche Einladung für den 12. März,
16.00 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus
Oberscheibe.

Liebe Handarbeiterinnen in Oberscheibe
und Scheibenberg,

wir treffen uns wieder am 6. und 20. März, 
19.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 
in Oberscheibe.
 

NACHRICHTEN – 
ORTSTEIL OBERSCHEIBE

Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Oberscheibe und Scheibenberg, 
Werte Gäste,

Faschingstrubel, Winterende, Frühlingsanfang oder Zeitumstellung, 
alles hat seine Zeit und einen Anfang und ein Ende. Es ist alles eine 
Frage der Einstellung zur Sache. Die einen möchten einfach mal ei-
nen ausgelassenen, fröhlichen Tag im närrischen Faschingskostüm, 
die anderen freuen sich über den schönen Winter und haben den 
Schneemann aus Ton, damit er nicht so schnell davonläuft. Manche 
lieben das Erwachen des Frühlings und helfen ein bisschen nach, 
wie unser Hausbesitzer am „Springerweg“, zeigt er die Vorboten 
des Frühlings im Wandel von Weihnachtspyramide auf Vogelhoch-
zeit. Genießen wir doch die Vielfalt unseres Ideenreichtums und der 
Freude zur Gestaltung.
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 Kindergarten „Bergwichtel“

Bild Vorlesekind 

Ein herzlicher Dank geht auch in diesem Monat wieder an die 
Vorlesekinder der Grundschule, denn sie haben sich wieder die 
Mühe gemacht und in jeder Gruppe ein Märchen für die Berg-
wichtelkinder vorgelesen.

Unsere Füchse möchten sich ganz herzlich bei der Grundschule 
bedanken, denn sie hatten die Möglichkeit, an einem Schnupper-
tag in der Grundschule teilzunehmen. Das war sehr interessant, 
denn bald steht für die Fuchskinder der Schulanfang vor der Tür.

Bild Horties 

Unsere Hortkinder haben auch das winterliche Wetter ausgenutzt 
und sich nach dem Unterricht ordentlich auf dem Rodelhang aus-
gepowert.

Auch „Leben Retten“ gehört zum winterlichen Wetter dazu. Um 
dieses sicher zu beherrschen, fand für die zweite Hälfte des Er-
zieherteams an einem Samstagvormittag ein „Erste-Hilfe-Kurs“ 
statt. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Nikola von der Johanni-
ter Unfallhilfe. Für den ersten Teil unseres Teams fand dieser Kurs 
bereits im Herbst des vergangenen Jahres statt.

Bild erste Hilfe

Text: Daniela Maiwald-Schubert
Bilder: Erzieherteam

KINDERTAGESSTÄTTEN- UND 
SCHULNACHRICHTEN

Schneemann bauen und Schneeballschlacht, Winter ist so schön

Alle Bergwichtel haben das winterliche Wetter genutzt und haben 
alle Aktivitäten unter das Motto „Winter und Schnee“ gestellt.

Die Schmetterlinge haben eine Kneipp-Kur durchgeführt. Da-
bei haben die Kinder zuerst ihre Füße in eine Wanne mit kaltem 
Schnee getaucht. Danach ging es mit den Füßen ins warme Wasser, 
sodass eine Wechselwirkung erreicht und die Durchblutung ange-
regt wurde. Das war für die Kinder ein tolles Erlebnis und alle hat-
te viel Freude daran.  

Bild Kneippkur

Bild Schneemann

Unsere kleinen Käfer haben sich passend zum Winter als Schnee-
männer verkleidet. Auch hier hatten wieder alle große Freude dar-
an, vor allem an der roten Nase, die geschminkt wurde.

Winter ist aber auch nicht nur für die Kinder interessant, denn es 
gibt auch in der Tierwelt viel zu entdecken. So haben die Mäuse 
ein Vogelhäuschen gebastelt und viel darüber erfahren, warum 
eine solche Futterquelle im Winter für die Vögel wichtig und not-
wendig ist. 

Bild Vogelhaus

Winterzeit ist auch Märchenzeit. Unsere Teddys durchforsten ge-
rade das Märchen „Frau Holle“. Dazu sind alle fleißig am Basteln 
und gestalten dabei die Märchenfiguren nach.
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Christian-Lehmann-Oberschule

Tag der offenen Tür an der Christian-Lehmann-Oberschule 
am 30. Januar 2019

Wieder fand an unserer Schule ein „Tag der offenen Tür“ statt. 
Interessierte Viertklässler aus Scheibenberg und den Nachbar-
orten nahmen die Gelegenheit wahr, mit ihren Eltern die Ober-
schule Scheibenberg näher anzuschauen und sich Informationen 
über den Schulalltag einzuholen. In den Fachkabinetten wurde 
Wissbegier auf zukünftige neue Fächer geweckt. Im Biologie-
zimmer konnten Mikroskope ausprobiert und eine Schmetter-
lingssammlung bewundert werden. Spannende Experimente im 
Physik- und Chemiezimmer ließen die jungen Gäste staunen. 
Schüler und Lehrer unserer Oberschule standen dabei immer 
hilfreich zur Seite. Außerdem wurden Schülerarbeiten ausge-
stellt, die im Unterricht entstanden sind. In der Turnhalle war 
das Trampolin sehr beliebt und Trendsportarten wurden vorge-
stellt, die Lust auf Sport machen. Einen kleinen Preis verdiente 
sich jeder, der an der Schulrallye teilnahm. Dabei mussten Puzz-
leteile zusammengetragen und richtig aufgeklebt werden. Die 
richtige Lösung war ein Bild unserer Oberschule, die im Übri-
gen auch mit vielen Ganztagsangeboten punkten kann.  

Gefreut haben wir uns wie immer über Gespräche mit ehema-
ligen Schülern, dem Bürgermeister Herrn Staib, Eltern, Großel-
tern und Gästen. Lobenswert waren erneut die Präsentationen 
ortsansässiger und –naher Firmen, die natürlich den Kontakt zu 
potentiellen Berufseinsteigern suchten. Begegnungen und Bera-
tungen gab es auch mit der Sozialarbeiterin, der Praxisberaterin 
und der Berufsberaterin unserer Oberschule. 

Erwähnenswert sind aber auch noch unsere kulinarischen An-
gebote. Ob gesunde Cocktails, leckerer Kuchen oder herzhafte 
Häppchen wurden verköstigt.  

Wir bedanken uns bei allen Akteuren für die Vorbereitung und 
Durchführung der Veranstaltung. Auch im nächsten Jahr wird es 
wieder die Möglichkeit geben, unsere Schule am „Tag der offe-
nen Tür“ zu besuchen.

Bis bald!
Ihre Schulleitung der Christian-Lehmann-Oberschule

VEREINSMITTEILUNGEN

Erzgebirgszweigverein
Scheibenberg e.V.

Kommt er schon, oder müssen wir noch warten?

Man kommt mit dem Auto von einer notwendigen Tour zurück. 
Man fährt weit an das Gebüsch der Grundstücksabgrenzung he-
ran, wegen des Einparkens zur Garage. Die Tür öffne ich und da 
sind sie auch schon zur Stelle – die kleinen Sängerlein, die Ge-
büschergötzerlein (Volkslied). Begrüßen sie mich? Gestört werde 
ich sie nicht haben. - Denn heute scheint die Sonne in all ihrer 
Pracht vom Himmel. Schaut man hoch, bemerke ich das schnel-
lere Davonziehen der Wolken. Na klar, es ist ja hier am Küchen-
fenster warm, hell und ruhig. Aber draußen pfeift eben der kalte 
Nordost. (Wetterbericht stimmt). Hätte mich auch noch mit ei-
nem Schal einwickeln können. Die Straßen hier bei uns umher 
haben keine Eisschichten, dank Winterdienst ist es ein gutes Fah-
ren. - Wenn, ja wenn da nicht die Asphalt-Straßendecken, Löcher 
und Risse hätten, die die PKW aushebeln oder absacken lassen. 
Bedarf an Arbeit in Massen für die Straßen-Meistereien. - Aber 
bestimmt zu früh gedacht, wir haben ja noch Februar. Nur gut, 
dass uns die Vögelein grüßen mit ihrem munteren Gezwitscher. 
Es lässt uns irgendwie froher sein – wenn wir von diesen kleinen 
Geschöpfen gegrüßt werden – unverhofft.

Danke, ihr kleinen Sängerlein, ihr Wald- und Wiese- und Berg- 
und Talergötzerlein. - Singt, wenn möglich, diese Strophe mit zu 
Ende, habt Freude daran, lobt den – der sie so geschaffen hat.
Der Winterkummer liegt dahinten (für die Älteren). Wir begin-
nen ein neues Sommerjahr – dazu laden wir auch euch, liebe Hei-
matfreunde ein.

Erst aber wird uns so einiges in der Jahreshauptversammlung 
am 22. März 2019 mitgeteilt werden. Wir wünschen uns eine gute 
Runde sowie ein fröhliches Zusammensein mit euch allen. 

Ach, meine Frage: Kommt er schon? Na bestimmt!

Für heute „Glück auf!“ 
U. Flath

Gartenverein Waldfrieden

Hallo liebe Gartenfreunde,

wir haben im Oktober 2018 unsere Wahlversammlung durchge-
führt und einen neuen Vorstand gewählt. Für alle, die nicht an-
wesend waren, möchten wir mitteilen, dass die Gartenfreundinnen 
Inge Schubert und Romy Schönfelder nicht mehr zum Vorstand 
gehören. Der Vorstandsvorsitzende ist Dietmar Schwietzer, sein 
Stellvertreter Frank Seyfert, unsere neue Kassiererin Stefanie 
Theumer und die neue Schriftführerin Stefanie Kruwinus.

Es haben sich auch Änderungen zur Satzung ergeben. Unsere Um-
lage zur Pacht wurde von 10,50 Euro auf 12,00 Euro angehoben.

Bei der Vermietung unseres Häuschens, Zelt bzw. bei Interesse 
an einen Garten, bitten wir Euch, sich an unseren Gartenfreund 
Dietmar Schwietzer zu wenden.

Euer Vorstand
a. D. Romy
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SSV 1846 Scheibenberg e.V.

Wintersporttag Grundschule und SSV 1846 Scheibenberg

Am 13. Februar 2019 fand zum ersten Mal ein Wintersporttag in 
Zusammenarbeit zwischen der Grundschule Scheibenberg und 
unserem SSV 1846 Scheibenberg statt.

Die Schüler der 1. und 2. Klasse konnten sich auf Langlaufski aus-
probieren. Unterstützung erhielten wir vom Skiverband Sachsen 
durch die Bereitstellung von 30 Paar Langlaufausrüstungen und 
der Teilnahme des Regionaltrainers.

Los ging es mit der Anprobe der Schuhe in der Schule. Dann ging 
es hoch zur Wiese unterhalb der Rodelbahn. Die Jungs und Mäd-
chen begannen mit einfachen Runden auf ihren Skiern. Dann 
entdeckten sie die für sie angerichtete kleine Schanze im Gelände 
und waren stolz über ihre ersten Sprünge. Im Anschluss ging es 
auf unsere Rodelbahn. Hier konnten sie Abfahrten üben. 

Liebe Mitglieder,

am Freitag, dem 12. April 2019,
um 19.00 Uhr

findet unsere diesjährige Jahreshauptversammlung im Feuer-
wehrdepot der FFW Scheibenberg statt. Dazu sind alle Mitglieder 
des Vereins eingeladen. Um eine rege Teilnahme wird gebeten.

Zu dieser Versammlung findet die Wahl des Vorstandes für die 
nächsten 2 Jahre statt. Die Mitglieder, die 18 Jahre alt sind und 
sich für die Arbeit im Vorstand bewerben wollen, melden sich  
bitte schriftlich bis zum 31. März 2019 bei Bernd Fischer, Dorfstr. 23 D 
in Scheibenberg (OT Oberscheibe). 

Vorstand 
SSV 1846 Scheibenberg e. V.

Scheibenberger Netz e.V.

Einladungen + Mitteilungen im März

Liebe Bürger von Scheibenberg und Umgebung,

die Termine für unsere Angebote Aktivgruppe Regenbogen,  
Musikkaffee (Singkreis) und (Un)ruheständler finden Sie im 
Amtsblatt unter der Rubrik „Veranstaltungen in der Verwaltungs- 
gemeinschaft Scheibenberg-Schlettau“ und im Internet unter:

www.scheibenberger-netz.de

Beachten Sie bitte auch unsere aktuellen Aushänge.
Ansprechpartner Fr. Klecha Tel. 037349/76871

Erfahrungsaustausch

Die Mitarbeiter der Aktivgruppe Regenbogen trafen sich am 
13. Februar im Landratsamt Aue mit einer Gruppe des Vereins 
„Selbstbestimmt leben e.V.“ aus Leipzig. Dieser Verein betreut 
ebenfalls an Demenz erkrankte Mitmenschen, allerdings einzeln 
im häuslichen Bereich, nicht in einer Gruppe, wie wir das tun.

Zur Arbeit in der Aktivgruppe Regenbogen gehört auch immer 
wieder das Thema Weiterbildung. Das geschieht in verschiedenen 
Varianten. Diesmal hatte Frau Anja Bieber, unsere Fachkraft und 
Schulungsbeauftragte, die Teilnahme an einer Schulung durch die 
Senioren- und Behindertenbeauftragte des Landratsamtes, Frau 
Helga Dittrich – Thema „Demenz-Balance-Modell – geplant, und 
dies gemeinsam mit der Gruppe aus Leipzig. Anschließend hatten 
wir eine gemeinsame Stadtführung durch Aue und lernten Ecken 
kennen, die wir bisher noch gar nicht so kannten. Das gemein-
same Kaffeetrinken im Café Samocca war dann geprägt von in-
tensivem Erfahrungsaustausch. Wir hatten alle viel zu berichten, 
haben aber auch deutliche Unterschiede bei der Arbeit in einer 
Großstadt und im eher ländlichen Umfeld festgestellt.

Trotzdem haben sicher beide Vereine Anregungen und Hinweise 
für ihre eigene Arbeit mit nach Hause genommen. Es ist gut, 
wenn Kontakte über den Tellerrand hinaus gepflegt werden und 
„trockene Weiterbildung“ sich auch mit solchen Erfahrungsaus-
tauschen abwechseln. Viel zu kurz war dieser erste Kontakt und 
wir wünschen uns eine Fortsetzung.

Außerdem kam uns die Idee, Frau Dittrich wieder einmal zu uns 
nach Scheibenberg einzuladen, eventuell zum nächsten Angehö-
rigentreffen.

Dankeschön allen Teilnehmern, Frau Anja Bieber für die Organi-
sation und Frau Helga Dittrich für diese Anleitung.

Die Mitarbeiter der Aktivgruppe Regenbogen

Verein Annaberger Land e.V.

Bergbautradition gemeinsam gestalten

Neues Projekt rückt Unterstützung des Ehrenamts montan-
historischer und heimatverbundener Vereine in den Mittelpunkt

Zum 1. Januar 2019 fiel der Startschuss für das Projekt „Bergge-
schrey“, welches gezielt das Ehrenamt bergmännischer und hei-
matnaher Vereine unterstützen möchte. Die Bergbautradition 
wird noch bis heute zumeist von ehrenamtlichen Vereinen und 
Initiativen am Leben gehalten und auch an die nächsten Ge-
nerationen weitergegeben. Um auch darüber hinaus die Tradi-
tion und das dahinterstehende Engagement zu fördern, haben 
sich insgesamt 8 sächsische LEADER-Regionen im ländlichen 
Raum sowie der Förderverein Montanregion Erzgebirge e. V. 
zur Umsetzung des Kooperationsprojektes „Berggeschrey“ zu-
sammengeschlossen.

Besonders angesprochen sind Bergbau-, Hütten-, Heimat- und 
Traditionsvereine wie auch bergmännische Musikvereine. Die 
Schwerpunkte in der Unterstützung liegen unter anderem in der
Nachwuchsgewinnung, Kleinprojektefinanzierung, Veranstaltung 
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von Workshops, Fach- und Familientagen oder auch der Vermitt-
lung von Netzwerken wie auch persönlichem Know-how.

Folgende LEADER-Regionen nehmen am Kooperationspro-
jekt teil: die Region „Silbernes Erzgebirge“, Westerzgebirge, 
Zwickauer Land, Tor zum Erzgebirge – Vision 2020, Annaberger 
Land, Zwönitztal-Greifensteinregion, Erzgebirgsregion Flöha- 
und Zschopautal und Klosterbezirk Altzella.

Vereine mit montanhistorischem und heimatlichem Bezug kön-
nen sich bei Fragen zur Unterstützung und Umsetzung des Ko-
operationsprojektes an folgende Projektmanagerin wenden:

Für die LEADER-Regionen Westerzgebirge, Zwickauer Land, 
Tor zum Erzgebirge – Vision 2020, Annaberger Land, Zwönitztal-
Greifensteinregion:

Xenia Aberle (Aue)
Tel.: 03771/ 7196447
E-Mail: Xenia.Aberle@fv-montanregion-erzgebirge.de

Zustäbdig für die Durchführung der ELER-Förderung im Freistaat 
Sachsen ist das Staatsminiterium für Umwelt und Landwirtschaft 
(SMUL), Refertat Förderstrategie, ELER-Verwaltungsbehörde.

ANZEIGEN

AMTSBLATT SCHEIBENBERG

Liebe Scheibenberger, werte Kunden und Gäste,
Redaktionsschluss für das Amtsblatt ist der 

15. des Vormonats.
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